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Vorbereitung | Lesezeit 3 Minuten

INKLUSION

Einstellung schwerbehinderter Kollegen?
Uberzeugen Sie lhren Arbeitgeber

Viele Arbeitgeber scheuen vor der Einstellung schwerbehinderter Arbeitnehmer zuriick und sind
wenig aufgeschlossen fiir lhren Standpunkt als Schwerbehindertenvertretung. Werden Sie mit die-
ser Haltung der Unternehmensleitung konfrontiert, sollten Sie an die zahlreichen Vorteile der Ein-

stellung Schwerbehinderter erinnern.

Nehmen Sie bei der Unternehmensleitung Vorbehalte gegen
die Einstellung (weiterer) behinderter Kollegen wahr? , We-
niger leistungsfahig, haufiger krank, das Team muss fiir den
Kollegen viel mit erledigen ...": So lauten haufig die Argu-
mente von Arbeitgebern, wenn es um die Einstellung von
Menschen mit Behinderung geht. Richtig ist jedoch: Beschaf-
tigte mit einer Behinderung haben zwar in irgendeinem Be-
reich Schwierigkeiten, die es zu kompensieren gilt, aber sie
sind in vielen anderen Bereichen oft sogar leistungsfahiger
als nicht behinderte Beschéftigte. Mdgliche organisatorische
oder praktische Hiirden lassen sich zudem oft durch die fi-
nanzielle Unterstiitzung des Integrationsamts/Inklusions-
amts beseitigen.

1 WICHTIG
Beschaftigungspflicht und Kosten

Weisen Sie lhren Arbeitgeber auch immer wieder auf
seine gesetzlich verankerte Beschaftigungspflicht hin.
Arbeiten im Unternehmen im Jahresdurchschnitt 20 Ar-
beitnehmer oder mehr, muss lhr Arbeitgeber eine gesetz-
lich festgelegte Anzahl an Arbeitsplatzen mit schwerbe-
hinderten Mitarbeitern besetzen (§ 154 SGB IX). Erfiillt er
diese Pflicht nicht, muss er Ausgleichszahlungen leisten,
die ab dem kommenden Jahr ansteigen!

Auch die Nachteile sollten Sie diskutieren

Keine Frage: Die Einstellung eines schwerbehinderten Men-
schen hat neben zahlreichen Vorteilen auch Nachteile fiir
den Arbeitgeber. Besprechen Sie diese mit allen am Einstel-
lungsverfahren beteiligten Personen. Oft stellt sich heraus,
dass Arbeitgeber falsche und vor allem zu negative Vorstel-
lungen haben, beispielsweise iiber den Kiindigungsschutz.
Madglicherweise konnen Sie im Gesprach einiges richtigstel-
len und so letzte Zweifel ausrdumen. Konkret gilt Folgendes:

1. Erschwerte Kiindigungen

Mdchte ein Arbeitgeber seinem schwerbehinderten Mitar-
beiter kiindigen, bendtigt er grundsatzlich die Zustimmung
des Integrationsamts. Dieser besondere Kiindigungsschutz
gilt aber nicht fiir alle chwerbehinderten Mitarbeiter. Aus-
genommen sind z. B. schwerbehinderte Kollegen, die noch
nicht langer als sechs Monate im Betrieb beschaftigt sind.
Auch Beschaftigte, die das 58. Lebensjahr vollendet haben,

genieBen unter bestimmten Voraussetzungen keinen beson-
deren Kiindigungsschutz mehr.

2. Zusatzurlaub

Schwerbehinderte haben Anspruch auf bezahlten zusatzli-
chen Urlaub von fiinf Arbeitstagen im Urlaubsjahr (§ 208
SGB IX). Das gilt nicht fiir Gleichgestellte (vgl. § 151 SGB IX).

3. Weniger Uberstunden

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von
Mehrarbeit freigestellt.

1 WICHTIG

Werden Sie aktiv

Sie sind nicht auf das formale Verfahren angewiesen,

um die Einstellung von schwerbehinderten Kollegen zu
fordern. Sie konnen bereits vor konkreten Planen lhres
Arbeitgebers aktiv werden, und das jederzeit. Hierfiir
sollten Sie sich hin und wieder einen Uberblick iiber den
aktuellen Personalbedarf verschaffen.

Nutzen Sie lhre Informationsrechte

Sie haben das Recht, vom Arbeitgeber ber alle Angele-
genheiten, die die schwerbehinderten Menschen als Grup-
pe oder einzeln berihren, informiert zu werden (§ 178 II
SGB IX). Mit dem weit gefassten Begriff ,alle Angelegenhei-
ten” soll erreicht werden, dass sich die Schwerbehinderten-
vertretung mit samtlichen Themen beschaftigen kann, die
sich zumindest auch auf schwerbehinderte Menschen aus-
wirken konnen. Das gilt beispielsweise fiir die Personalpla-
nung, selbst wenn sie méglicherweise noch nicht direkt in
einen konkreten neuen Arbeitsplatz miindet. Eine nur mittel-
bare Auswirkung auf mindestens einen schwerbehinderten
Arbeitnehmer reicht aus.

® MEIN TIPP
Weisen Sie auf § 178 SGB IX hin

Mauert Ihr Arbeitgeber, wenn Sie ihm die entsprechen-
den Fragen stellen, konnen sie ihn auf § 178 SGB IX hin-
weisen. Fragen Sie auch, wie sich die Situation im Hin-
blick auf die Besetzung von Aushildungsstellen gestaltet.
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EINSTELLUNGSPLANUNG

Vorarbeiten | Lesezeit 6 Minuten

Ilhr Arbeitgeber hat diese Prufpflichten bei der
Besetzung: Kontrollieren Sie, ob er sich daran halt

Vor jeder Einstellung steht die Planung, mit der festgelegt wird, wie die ideale Personalie aussieht.
Dabei darf Ihr Arbeitgeber eines keinesfalls vergessen: Schafft er neue Arbeitsplatze im Unterneh-
men oder wird ein Arbeitsplatz frei, hat er jedes Mal zu priifen, ob er die jeweilige Stelle mit einem
schwerbehinderten Mitarbeiter besetzen kann. Sorgen Sie dafiir, dass Ihr Arbeitgeber diese Pflicht

nicht vergisst und richtig erfiillt.

Das Ziel lhres Arbeitgebers ist es normalerweise, so schnell
und unkompliziert wie maoglich einen geeigneten Mitarbei-
ter zu finden. Ihre Aufgabe als Schwerbehindertenvertretung
besteht dagegen in erster Linie darin, auf eine Besetzung
mit einem schwerbehinderten Mitarbeiter hinzuwirken, der
ideal zur ausgeschriebenen Stelle passt. Das kann unter
Umstanden langer dauern. Damit Sie Ihrer Aufgabe gerecht
werden und sémtliche — unter Umstanden auch gegenlaufi-
ge — Interessen koordiniert werden konnen, muss lhr Arbeit-
geber Sie bereits an der Planung des Einstellungsverfahrens
beteiligen.

Gibt es eine Inklusionsvereinbarung? Machen Sie sich
und alle anderen mit den Vorgaben vertraut

Im Idealfall haben Sie im Unternehmen eine Inklusionsver-
einbarung, die — zusétzlich zu den gesetzlichen Regelun-
gen — samtlichen Beteiligten Vorgaben fiir das Einstellungs-
verfahren macht. Lesen Sie sich diese Regeln zu Beginn der
Stellenbesetzung griindlich durch und sorgen Sie dafr, dass
sie allen bekannt sind und auch eingehalten werden.

© MEINTIPP

Inklusionsvereinbarung fiir kiinftige
Stellenbesetzungen

Machten Sie zusammen mit dem Arbeitgeber und dem
Betriebsrat eine Inklusionsvereinbarung anstoBen, leiten
Sie die Verhandlungen iiber eine solche Vereinbarung ein
(§ 166 SGB IX). Auf lhren Antrag hin ist der Arbeitgeber
verpflichtet, die Verhandlungen iiber eine Inklusionsver-
einbarung aufzunehmen. Gibt es keinen Betriebsrat in Ih-
rem Unternehmen, haben Sie das alleinige Initiativrecht.

Der Arbeitgeber priift Besetzungsmaglichkeiten —
zusammen mit lhnen

Priift Ihr Arbeitgeber, ob und wie er Arbeitsplatze mit schwer-
behinderten Beschaftigten besetzen kann, sind dabei vor al-
lem die bei der Agentur fiir Arbeit gemeldeten Beschaftigten
vorrangig. Die Priifpflicht setzt immer sofort ein, wenn fest-
steht, dass Ihr Unternehmen demndéchst einen Arbeitsplatz
besetzen oder einrichten will (§ 164 Abs. 1 SGB 1X). Weisen
Sie Ihren Arbeitgeber immer wieder darauf hin.
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1 WICHTIG

Was ist Behinderung? Was ist
Schwerbehinderung?

Riickenleiden, Asthma oder Depressionen: Immer mehr
Mitarbeiter leiden unter chronischen Krankheiten oder
anderen Beeintrachtigungen. Deshalb sind sie aber nicht
unbedingt schwerbehindert im Sinne des SGB IX. Men-
schen gelten dann als schwerbehindert, wenn sie mit
einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50
eingestuft sind. Ob bei Beschaftigten tatsachlich eine Be-
hinderung bzw. eine Schwerbehinderung vorliegt, stellt
auf Antrag das zustandige Versorgungsamt fest. Seit
dem 1.1.2018 steht in § 2 SGB IX folgender Definitions-
text: ,Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die
korperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintrach-
tigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher
Wabhrscheinlichkeit langer als sechs Monate hindern kon-
nen. Eine Beeintrachtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn
der Korper- und Gesundheitszustand von dem fiir das
Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind
von Behinderung bedroht, wenn eine Beeintrachtigung
nach Satz 1 zu erwarten ist.”

Beim Priifverfahren nach § 164 Abs. 1 SGB IX hat der Arbeit-
geber Sie einzubeziehen und den Betriebsrat anzuhéren. Ziel
dieser Beteiligung ist die gemeinsame Klarung folgender
Fragen:

1. Welche Arbeitsplatze stehen generell im Unternehmen
zur Verfligung?

2. Welche Arbeitsplatzanforderungen sind zu stellen?
Hier sollten die Beteiligten auch gemeinsam iiberlegen,
wie ein barrierefreier Zuschnitt des Arbeitsplatzes zu
erreichen ist. Dabei gilt grundsatzlich: Nahezu kein
Arbeitsplatz ist von vornherein fiir Schwerbehinderte
ungeeignet.

3. Existieren bereits Vermittlungsvorschlage der Arbeits-
agentur?

4. Sind interne oder externe Stellenausschreibungen zu
veranlassen?



1 WICHTIG

Die Priifpflicht gilt immer und fiir alle
Arbeitsplatze

Die Priifpflicht nach § 164 Abs. 1 SGB IX besteht fiir samt-
liche Arbeitsplatze und auch fiir Ausbildungsstellen und
auch in den folgenden Féllen:

1. Wenn Ihr Arbeitgeber aufgrund der Unternehmensgro-
Be gar nicht die gesetzliche Pflicht hat, schwerbehinderte
Mitarbeiter zu beschaftigen.

2. Wenn lhr Unternehmen seine gesetzlich verankerte Be-
schéftigungspflicht gegeniiber schwerbehinderten Men-
schen bereits erfiillt.

3. Wenn freie Arbeitsplatze nur mit innerbetrieblichen
Mitarbeitern besetzt werden sollen (Landgericht Hamm,
Beschluss vom 23.1.2015, Az. 13 TaBV 44/14).

Arbeitsplatze, die zwar frei werden, aber nicht wiederbe-
setzt werden sollen, braucht lhr Arbeitgeber nicht zu priifen
und nicht an die Arbeitsagentur zu melden.

Besteht die Priifpflicht auch beim Einsatz von
Leiharbeitnehmern?

Das kommt leider haufiger vor: Der Arbeitgeber beschlieBt,
auftretende ,Liicken” im Personalbestand mit Leiharbeit-
nehmern zu fiillen, statt Arbeitsplatze neu zu besetzen. Ob
er auch in solchen Fallen nach § 164 Abs. 1 SGB IX priifen
muss, ob die Stelle mit schwerbehinderten Mitarbeitern be-
setzt werden kann, ist umstritten. Nach der Gberwiegenden
Auffassung in der Rechtsprechung ist § 164 Abs. 1 SGB IX
auch beim Einsatz von Leiharbeitnehmern Pflicht. Kiindigt
lhr Arbeitgeber also an, kiinftig verstarkt Leiharbeitnehmer
in Anspruch zu nehmen, sollten Sie ihn auf die notige Prii-
fung hinweisen. Er muss bei jeder zu besetzenden Stelle
iberlegen, ob die Tatigkeit, die ein Leiharbeitnehmer ver-
richten soll, nicht auch ein arbeitssuchender Schwerbehin-
derter ausiiben konnte.

Achtung: Zeigen Sie lhrem Arbeitgeber notfalls dieses
Urteil

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat beispielsweise die Zu-
stimmungsverweigerung eines Betriebsrats gegen die Be-
setzung einer Stelle mit einem Leiharbeitnehmer fiir zulassig
erklart (BAG, 23.06.2010, Az. 7 ABR 3/09). Im konkreten Fall
meldete sich im Rahmen einer internen Stellenausschrei-
bung niemand auf den zu vergebenden Job. Der Arbeitge-
ber wollte daraufhin einen Leiharbeitnehmer einstellen und
scheiterte am Widerstand seines Betriebsrates. Dieser ver-
weigerte die Zustimmung, weil sich der Arbeitgeber bei der
Arbeitsagentur nicht auch nach schwerbehinderten Arbeit-
nehmern erkundigt hatte. Das BAG war der Ansicht, der
Arbeitgeber hatte das — wenn auch komplizierte — Verfah-
ren unter Einschaltung der Agentur fiir Arbeit durchfiihren
missen.

EINSTELLUNGSPLANUNG

Ein VerstoB kann fiir lhr Unternehmen richtig teuer
werden

Immer wieder kommt es vor, dass Arbeitgeber ihre Schwer-
behindertenvertretung im Vorfeld des Einstellungsverfahrens
auBer Acht lassen, um Zeit zu sparen oder Diskussionen zu
vermeiden. Dieses Ubergehen ist allerdings eine Ordnungs-
widrigkeit, die fiir den Arbeitgeber richtig teuer werden
kann: Bis zu 10.000 € werden verhangt, wenn die Schwer-
behindertenvertretung und/oder der Betriebsrat an der oben
dargestellten Priifung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig beteiligt wird. Weisen Sie lhren Arbeit-
geber ruhig auf diese Konsequenzen hin, wenn Sie das Ge-
fuhl oder die Gewissheit haben, dass Sie im Vorfeld eines
Einstellungsverfahrens nicht korrekt beteiligt werden.

Kontrollieren Sie, ob Sie alle Informationen erhalten
haben

Damit Sie lhrer Aufgabe bei der Priifung und bei sémtlichen
Voriiberlegungen gerecht werden kdnnen, benétigen Sie die
richtigen Informationen vom Arbeitgeber. Dieser muss [hnen
mindestens Folgendes liefern:

1. das Anforderungsprofil,

2. die zu erwartende Arbeitsbelastung, das heilt eine
Arbeitsplatzbeschreibung, und

3. die Gefahrdungsbeurteilung.

Letztere muss er ohnehin nach §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) dokumentieren.

1 WICHTIG

Das sind die Grundvoraussetzungen

Insgesamt muss der Arbeitgeber die Schwerbehinder-
tenvertretung im Einstellungsverfahren so detailliert
unterrichten, dass diese in der Lage ist, die Belange der
schwerbehinderten Menschen wahrzunehmen und sich
am Entscheidungsprozess zu beteiligen (Arbeitsgericht
Berlin, Beschluss vom 9.5.2018, Az. 56 BV 1026/18). Gibt
es Uberschneidungen bei den Angaben in der Arbeits-
platzbeschreibung und in der Gefahrdungsbeurteilung,
darf der Arbeitgeber in der Arbeitsplatzbeschreibung auf
die Gefahrdungsbeurteilung verweisen.

In der Arbeitsplatzbeschreibung miissen mindestens Anga-
ben zu den folgenden Belastungen stehen: Gehen, Stehen,
Sitzen, Korperhaltungen, Zwangshaltungen, Heben und Tra-
gen von Lasten, Beanspruchung der Hande, Ersteigen von
Treppen, Leitern, Geriisten, Anforderungen an Konzentrati-
ons-, Reaktions-, Umstellungs- und Anpassungsvermdgen,
Verantwortung fiir Personen und Maschinen, Wechselnde
Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Nasse, Kalte, Zugluft, schwan-
kende Temperaturen, Larm, Vibrationen usw. Achten Sie da-
rauf, dass lhr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin auch die
Arbeitsagentur detailliert informiert, damit diese passende
Bewerber vorschlagen kann.
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MITARBEITERSUCHE

So sorgen Sie mit dem Arbeitgeber fiir eine rundum
diskriminierungsfreie Suche

Geht es an die konkrete Stellenausschreibung, sollten Sie sich moglichst umfassend einbringen.
Sorgen Sie dafiir, dass schwerbehinderte Kandidatinnen und Kandidaten von vornherein diskrimi-
nierungs- und barrierefrei am Bewerbungsverfahren teilnehmen kénnen.

Das Gesetz enthalt keine Vorgaben dazu, wie eine Stellenbe-
setzung konkret abzulaufen hat. Die konkrete Gestaltung ist
zunachst einmal Sache Ihres Arbeitgebers. Weder Sie noch
der Betriebsrat haben hier Mitwirkungsrechte. Allerdings
priifen Sie im Rahmen lhrer Kontrollpflichten auch beim An-
forderungsprofil und bei der Form sowie bei der Bekanntma-
chung der Stellenausschreibung, ob der Arbeitgeber seine
Pflichten gegentiber Schwerbehinderten erfiillt.

Diskriminierungsfreies Anforderungsprofil

Auf Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibung muss lhr Ar-
beitgeber ein madglichst konkretes Anforderungsprofil er-
stellen. Dieses betriebsinterne Dokument bildet die Grund-
lage fiir die spatere Stellenausschreibung. Das Bild des
Ideal-Kandidaten fir die offene Stelle wird dadurch vorab
definiert und festgeschrieben. Wahrend des gesamten Ein-
stellungsverfahrens liefert es Orientierung und bildet die
Entscheidungsgrundlage fiir Personalverantwortliche und
Vorgesetzte. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Schritt: Erarbeitung der Anforderungen

Die Gestaltung des Anforderungsprofils liegt in der Unter-
nehmerdisposition des Arbeitgebers. Hier wirken grund-
satzlich weder Sie noch der Betriebsrat mit. Die unter-
nehmerische Entscheidung, lber welche sachlichen oder
personlichen Anforderungen der Stelleninhaber verfligen
soll, wird im Streitfall von den Gerichten auch nur auf offen-
bare Unsachlichkeit geprift.

2. Schritt: Information und Priifung

Die Anforderungen des Profils diirfen nicht (iberzogen sein.
Auf diese Weise konnte der Arbeitgeber erreichen, dass fak-
tisch kein schwerbehinderter Mensch fiir die Stelle geeignet
ist. Viele Arbeitgeber hangen die Messlatte auch deshalb
zu hoch, weil ihnen keine Benachteiligung im Sinne des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vorgewor-
fen werden kann, wenn sich ein Bewerber objektiv nicht
fir die Stelle eignet. Das Anforderungsprofil muss diskri-
minierungsfrei und der zu besetzenden Stelle angemessen
sein (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom
19.2.2015, Az. 26 Sa 1990/14).

3. Schritt: Mogliche Unterstiitzung

Sind Sie unsicher bezlglich der Anforderungen, holen Sie
sich Hilfe beim Betriebsrat oder beim Integrationsamt. Diese
Stellen konnen lhnen dabei helfen, das Profil zu beurteilen.
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Wann der Arbeitgeber mit lhnen diskutieren muss

Letztendlich entscheidet der Arbeitgeber, wie er eine Stel-
le besetzt und ob er es fiir machbar hélt, in der konkreten
Situation einen schwerbehinderten Mitarbeiter einzustellen.
Dabei hat er allerdings nicht vollkommen freie Hand. Jedes
Unternehmen ab einer gewissen GroBe ist verpflichtet, eine
bestimmte Anzahl schwerbehinderter Menschen zu beschaf-
tigen. Zudem konnen Sie lhren Arbeitgeber vielleicht mit
Ihrer Argumentation von der Einstellung weiterer schwer-
behinderter Menschen (iberzeugen (s. S. 3).

1 WICHTIG

Hier ist eine Erorterung notig

Erfiillt Ihr Arbeitgeber diese Pflichtquote nicht und Sie
oder der Betriebsrat sind mit dem Ergebnis der oben ge-
nannten Priifung nicht einverstanden, muss Ihr Arbeitge-
ber seine Entscheidung mit lhnen und dem Betriebsrat
unter Darlegung der Griinde erértern.

Das ist wichtig fiir die Stellenausschreibung

Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, bei samtlichen Stellenan-
zeigen und Stellenausschreibungen die Diskriminierungs-
verbote des § 1 AGG zu beachten. Sie miissen im Rahmen
lhrer Kontrollpflichten auch priifen, ob der Arbeitgeber seine
Pflichten gegentiber Schwerbehinderten im Hinblick auf du-
Bere Form und Bekanntmachung erfiillt. Das bedeutet, dass
die Stellenausschreibung

1. klar und verstandlich formuliert, um welchen Arbeits-
platz es sich handelt,

2. mitteilt, welche Anforderungen ist ein Bewerber er-
fillen muss

3. so bekannt gemacht wird, dass in Betracht kommen-
de Bewerber die Mdglichkeit haben, von ihr Kenntnis
zu nehmen. Dabei geniigt es aber beispielsweise bei
innerbetrieblichen Stellenausschreibungen, dass die
Form gewahlt wird, in der die Mitarbeiter sonst auch
informiert werden (Bundesarbeitsgericht, Beschluss
vom 17.6.2008, Az. 1 ABR 20/07).

Der Text muss ebenfalls so gehalten sein, dass die Anzeige
nicht zu einer Benachteiligung aus einem oder mehreren der
dort genannten Griinde fiihrt. Dies gilt sowohl fiir interne als
auch fiir externe Ausschreibungen.



® MEIN TIPP

Bemiihen Sie sich um ein Priifrecht

Ideal ist es, wenn die Anzeige auch iiber Ihren Tisch geht,
bevor sie veroffentlicht wird, oder wenn Sie sogar bei der

Formulierung mitwirken. Versuchen Sie, eine entspre-
chende Klausel in der Inklusionsvereinbarung zu errei-
chen. Ist das nicht maglich, priifen Sie die Ausschreibung
maglichst friihzeitig und weisen Sie auf eventuelle Diskri-
minierungen oder auch auf Verbesserungspotenzial hin.

Folgendes darf auf keinen Fall passieren:

1. Eine direkte Diskriminierung

Die Stellenzeige darf Menschen mit einer Behinderung nicht
direkt ausschlieBen. Das ist nach § 11 AGG ganz klar unzu-
lassig. Nur aus wesentlichen betrieblichen Griinden ist eine
entsprechende Anforderung mdglicherweise gestattet.

A BEISPIEL

Hier darf lhr Arbeitgeber Bewerber mit
Behinderungen ausschlieBen

Eine Tatigkeit, die das Arbeiten in extrem unwegsamem
Gelande erfordert, schlieBt Bewerber mit Gehbehinde-
rungen aus.

Dies diirfte in der Praxis jedoch selten der Fall sein. Alle Be-
teiligten miissen grundsatzlich davon ausgehen, dass még-
liche Hiirden am Arbeitsplatz durch Anpassungen tiberwind-
bar sind.

2. Eine indirekte Diskriminierung

Mit bestimmen Anforderungen, die Behinderte ausschlieBen
konnten, sollte lhr Unternehmen ebenfalls zuriickhaltend
sein, wenn es sich nicht um eine objektive Voraussetzung
fur die Stelle handelt.

A BEISPIEL

Auch das kann eine Diskriminierung sein

Wird in einer Stellenausschreibung ,Kommunikations-
starke” gefordert, es bewirbt sich ein Bewerber mit einer

Sprechstorung und dieser Bewerber wird schlieBlich ab-
gelehnt, kann das ein Indiz fiir eine Benachteiligung sein.
Der Text darf auBerdem an keiner Stelle indirekt an die
Behinderung ankniipfen. Tabu ist beispielsweise folgen-
de Formulierung: , Mitarbeiter (m/w/d), gesund und leis-
tungsfahig, gesucht”.

Sorgen Sie dafiir, dass die Stellenausschreibung keinerlei
Angaben zu einer bestimmten MindestkorpergroBe, einem
Maximalgewicht oder sonstigen kérperlichen Eigenschaften
enthalt. Kritisch ist es schlieBlich auch, wenn Anforderungen

MITARBEITERSUCHE

an den Gesundheitszustand gestellt werden. Ausnahme ist
auch hier: Wenn der Gesundheitszustand eine wesentliche
und entscheidende berufliche Anforderung im Sinne des § 8
AGG ist, darf Ihr Unternehmen diesen in der Ausschreibung
voraussetzen.

Stellenbezogene Anforderungen

Der Diskriminierungsschutz des AGG ist nicht vom Grad
der Behinderung abhangig. Geschiitzt sind Menschen mit
einer leichten Behinderung ebenso wie schwerbehinderte
oder den Schwerbehinderten gleichgestellte Bewerber. Auch
wenn die diskriminierungsfreie Stellenausschreibung heikel
ist, braucht [hr Unternehmen nicht véllig auf die Formulie-
rung von Anforderungen zu verzichten. Wenn |hr Arbeitge-
ber darauf achtet, stellenbezogen zur formulieren, erreicht
er eine gewisse Vorauswahl, ohne dass ihm Diskriminierung
vorgeworfen werden kann.

Q@ MEIN TIPP

Lieber keine heiklen Formulierungen

Als nicht diskriminierend beurteilt wurde vor einigen
Jahren folgende Formulierung: ,Kfz-Reparatur-Werk-
statte sucht eine/n flexible/n und belastbare/n Mechani-
ker (m/w/d)." Das Landgericht Niirnberg wertete diese
Ausschreibung als zulassig: Flexibilitat sei fiir einen Kfz-
Mechaniker eine wichtige Anforderung fiir ein schnelles
Umstellen auf verschiedenartige Arbeiten. Ahnliches gel-

te fiir das Merkmal ,belastbar”. Mit der Frage, ob ein
Mitarbeiter behindert ist, habe dies nicht erkennbar zu
tun (Urteil vom 19.02.2008, Az. 6 Sa 675/07). Weisen Sie
Ihren Arbeitgeber aber darauf hin, dass Formulierungen
wie diese aber auch bei entsprechenden Urteilen eine
Gratwanderung bedeuten. Derartige gerichtliche Ent-
scheidungen binden nur die am Verfahren beteiligten. Ein
anderes Gericht konnte entsprechende Klauseln anders
werten. Sorgen Sie deshalb maglichst dafiir, dass die
Stellenausschreibung ganz eindeutig diskriminierungs-
frei bleibt.

Ausdriickliche Bevorzugung

Haufig ist am Ende einer Stellenausschreibung folgender
Satz zu lesen:

»Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher
Eignung bevorzugt behandelt”.

Diese Formulierung sollte Sie nach Mdglichkeit in Anzeigen
und Ausschreibungen immer verwenden (lassen). Weisen
Sie lhren Arbeitgeber bei jeder Ausschreibung darauf hin,
dass er die Formulierung uneingeschrankt verwenden darf.
Die Formulierung verst6Bt nicht gegen das AGG. Rechtliche
Nachteile braucht lhr Unternehmen als Folge nicht zu be-
flirchten. Es handelt sich dabei auch keineswegs um eine
Diskriminierung Nichtbehinderter. Der Passus ist fiir Arbeit-
geber grundsatzlich nicht verpflichtend, aber auf alle Falle
ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion.
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TOP-THEMA

Auswahlverfahren | Lesezeit 6 Minuten

Vorstellungsgesprache

Sie sind dabei: Ihre Beteiligung rund um die

lhr Arbeitgeber mochte sich von lhnen bei der Auswahl fiir die Vorstellungsgespréache nicht in die
Karten blicken lassen? Das muss er aber! lhre Beteiligung am Auswahlverfahren schlieBt auch ein,
dass lhr Arbeitgeber die SBV iliber die geplante Auswahl und iiber beabsichtigte Vorstellungsge-

sprache unterrichtet.

Grundsatzlich kann die Unternehmensleitung nach der Un-
terrichtung von Schwerbehindertenvertretung und Arbeit-
nehmervertretung entscheiden, welche Bewerber sie zu
einem Vorstellungsgesprach einladt. Allerdings haben die
Beschaftigungspflicht und die Priifpflicht eines Arbeitgebers
auch Konsequenzen fiir die Auswahl beim Bewerbungsver-
fahren.

Grundsatzlich keine Einladungspflicht

Ein Unternehmen der Privatwirtschaft hat zwar nicht die
Pflicht, jeden schwerbehinderten Bewerber zum Gesprach
einzuladen, der Grund fiir eine Ablehnung muss aber sach-
lich gerechtfertigt sein und darf nicht auf der Schwerbehin-
derung beruhen. Das bedeutet: Ein Mitarbeiter, der fiir die
Stelle nicht ausreichend qualifiziert ist, braucht nicht ein-
geladen zu werden, gleichgiiltig, ob er schwerbehindert ist
oder nicht.

1 WICHTIG
Einladungspflicht 6ffentlicher Arbeitgeber

Im Gegensatz zu Arbeitgebern der Privatwirtschaft miis-
sen offentliche Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber
und die von der Agentur fiir Arbeit vorgeschlagenen
schwerbehinderten Menschen zu einem Vorstellungsge-
sprach einladen (§ 165 SGB IX). Dies gilt nur dann nicht,
wenn dem Bewerber ganz offensichtlich die fachliche
Eignung fiir die ausgeschriebene Stelle fehlt.

Ihr Arbeitgeber muss Sie sofort informieren

Die Bewerbungsunterlagen sichtet zunachst der Arbeit-
geber. Er ist verpflichtet, Sie (iber jede Bewerbung eines
schwerbehinderten Menschen sofort in Kenntnis zu setzen.
Das gilt fir Bewerbungen Uber interne oder externe Aus-
schreibungen, Vermittlungsvorschldge der Arbeitsagentur
oder Initiativbewerbungen. Ihr Arbeitgeber muss Sie bereits
informieren, wenn er die Bewerbung vor sich liegen hat und
aus die Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung hervorgeht.
Das bedeutet: Er darf nicht erst einmal einige Bewerbungen
sammeln und mit der Ubermittlung warten.

Nicht bei diesen Teilzeitkraften

Die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers lhnen gegeniiber
gilt allerdings nicht bei geringfiigigen und kurzfristigen Be-
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schaftigungen. Darunter fallen alle Stellen, die fiir maximal
acht Wochen besetzt werden sollen oder mit einer Wochen-
stundenzahl von unter 18.

Lassen Sie Ausreden nicht gelten

Haufig benachrichtigen Arbeitgeber die Schwerbehinderten-
vertretung zunachst nicht mit der Begriindung, sie hatten
die entsprechenden Informationen (iberlesen oder es habe
keine Kopie des offiziellen Schwerbehindertenausweises bei-
gelegen. Damit brauchen Sie sich nicht abspeisen zu lassen.
Eine Information im Lebenslauf oder im Anschreiben 16st so-
fort die direkte und unmittelbare Unterrichtungspflicht lhres
Arbeitgebers aus. Ob der Bewerber dann tatsachlich (noch)
schwerbehindert ist, muss der Arbeitgeber spater in Zusam-
menarbeit mit lhnen klaren.

1 WICHTIG
Ablehnung der Beteiligung

Hat ein schwerbehinderter Bewerber in seinen Unter-
lagen ausdriicklich angegeben, dass er Ihre Beteiligung
nicht mochte, darf der Arbeitgeber Sie nicht iiber den
Eingang der Bewerbung unterrichten (§ 164 Abs 1 S 10
SGB IX). Nicht verzichten kann der Bewerber nur auf lhre
Beteiligungsrechte nach § 178 Abs. 2 S 1 SGB IX.

Alle Bewerbungsunterlagen

Sie durfen alle Bewerbungsunterlagen einsehen, und zwar
auch die von nicht behinderten Kandidaten. Der Grund: Sie
kénnen sich in vielen Fallen nur dann ein Bild von der Eig-
nung eines schwerbehinderten Bewerbers machen, wenn
sie ihn mit nicht behinderten Bewerbern vergleichen. Ihr
Einsichtsrecht beschrankt sich hier allerdings auf die ent-
scheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen. Dies
sind etwa die Informationen Uber die Ausbildung oder die
Nachweise der Qualifikation.

Sie haben ein Teilnahmerecht

Sie haben ein Recht, bei den Gesprachen anwesend zu sein,
und zwar bei allen. Das gilt allerdings nur dann, wenn sich
mindestens ein schwerbehinderter oder gleichgestellter
Mensch beworben hat. Grundsatzlich ist es dann sinnvoll,
wenn Sie an mdglichst vielen Vorstellungsgesprachen teil-



nehmen. Sie konnen auch nicht generell auf lhre Beteili-
gungsrechte verzichten. Welche Gesprache Sie aber tatsach-
lich auswahlen, entscheiden Sie nach eigenem Ermessen. lhr
Arbeitgeber muss Sie andererseits auch nicht zur Teilnahme
drangen, um dem Vorwurf der Diskriminierung zu entgehen.

I WICHTIG

Wann Sie auBBen vor bleiben

Ein schwerbehinderter Bewerber selbst kann lhre Teil-

nahme ablehnen. Dies muss er aus Eigeninitiative tun,
der Arbeitgeber darf ihn nicht dazu anhalten. Falls die
Ablehnung der SBV nicht bereits aus den Bewerbungs-
unterlagen hervorgeht, kann der Bewerber sie auch noch
erklaren, nachdem er mit lhnen in Kontakt getreten ist.

Fachkenntnisse? Tauschen Sie sich aus

lhr Ziel ist es, lhren Arbeitgeber nach den Bewerbungsge-
sprachen davon zu iiberzeugen, einen der schwerbehinder-
ten Bewerber einzustellen. Das gilt natirlich nur, falls Sie
selbst davon Uberzeugt sind, dass der Bewerber die erfor-
derlichen Qualifikationen besitzt. Das ist fur Sie manchmal
nicht ganz einfach, z. B. weil es um Spezialkenntnisse geht
(Besetzung in der IT-Abteilung etc.). Oft sitzen aber auch
Fachvorgesetzte mit den Vorstellungsgesprachen. Scheuen
Sie sich nicht, sich mit diesen Experten in der Pause auszu-
tauschen und Fragen zu stellen.

Achten Sie besonders auf diese Fallstricke

Diskriminierungsfreie Vorstellungsgespréache sind zum einen
ein finanzieller Aspekt fiir Ihr gesamtes Unternehmen. Min-
destens ebenso wichtig ist aber: Nur ein Gesprach ohne Be-
nachteiligungen kann die Grundlage fiir eine spatere ver-
trauensvolle Zusammenarbeit sein. Doch alle Vorgaben des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Blick zu behal-
ten, ist fiir Inren Arbeitgeber gar nicht so einfach. Viele , Dis-
kriminierungen” geschehen aus Versehen und ohne bése
Absichten. Deshalb sollte sich das ganze Bewerberteam so-
wohl die klassischen Fallstricke als auch die Fragerechte vor
jedem Gesprach mit einem schwerbehinderten Bewerber
nochmals vor Augen fiihren:

1. Haufig hat der Bewerber bereits in den Unterlagen
bzw. im Anschreiben mitgeteilt, dass eine Schwerbehin-
derung vorliegt. Mochte er den entsprechenden Nach-
teilsausgleich durch das SGB IX in Anspruch nehmen,
muss er das tun.

2. Der Bewerber muss spatestens bei den Vertragsver-
handlungen bzw. im Vorstellungsgesprach ungefragt
alle Umstande angeben, die ihm eine ordnungsgemaBe
Ausflihrung der Tatigkeit unméglich machen. Eine
Schwerbehinderung ist aber nicht generell ein solcher
Umstand.

3. Auch wenn eine Schwerbehinderung nicht zu einer
Beeintrachtigung bei der Arbeit fiihrt, ist der Arbeitge-

RUBRIK

ber sehr daran interessiert, davon so friih wie mdglich
zu erfahren. Nach einer Schwerbehinderung fragen
darf lhr Arbeitgeber nicht. Dies ist nur ausnahmsweise
zulassig, und zwar wenn eine bestimmte Fahigkeiten
wesentliche und entscheidende Anforderungen des
konkreten Arbeitsplatzes sind.

4. Generell darf Ihr Arbeitgeber fragen, ob die sich aus
dem konkreten Arbeitsplatz ergebenden beruflichen
Leistungsanforderungen erbracht werden konnen. Aber
schon aus der Frage nach bestimmten Erkrankungen
oder Leiden kann je nach den Einzelfallumstanden
auch auf eine Erkundigung nach einer Behinderung
geschlossen werden.

5. Selbst wenn die Behinderung im Vorstellungsgesprach
bereits bekannt ist, darf sie nicht uneingeschrankt zum
Thema von Nachfragen werden. lhr Arbeitgeber darf
aber nachhaken, wenn es dabei um seine Pflicht, be-
stimmte Vorkehrungen zu treffen, geht.

Weisen Sie den Arbeitgeber auf seine Grenzen bei den per-
sonlichen Fragen hin. Stellt er unzuldssige Fragen, ist das
zum einen eine Diskriminierung (die wiederum Schaden-
ersatz- und Entschadigungszahlungen auslosen kann) und
zum anderen darf der Bewerber auf solche Fragen hin liigen.
Das wiederum ist kein guter Start fiir ein vertrauensvolles
Beschaftigungsverhaltnis.

Q@ MEINTIPP

Protokollieren Sie

Sorgen Sie dafiir, dass samtliche Gesprache — vor allem
in den Féllen, bei denen es leicht zu Diskriminierungen
kommen kann - sorgféltig protokolliert werden.

Achtung, Scheinbewerber

Hat es ein Kandidat, den Sie als Scheinbewerber verdachti-
gen, trotz sorgfaltiger Priifung ins Vorstellungsgesprach ge-
schafft, miissen Sie alle besonders vorsichtig sein. Jede Fra-
ge oder Handlung, die als Diskriminierung ausgelegt werden
kann, kdnnte hier besonders schnell zur Schadenersatzfalle
werden. Nur darauf hat es der vermeintliche Bewerber ja
eigentlich angelegt. Er liegt regelrecht auf der Lauer. Das gilt
auch fiir alles, was Sie als Schwerbehindertenvertretung tun
oder unterlassen. Unterstiitzen Sie deshalb auch Ihre Unter-
nehmensleitung, wenn ein entsprechender Verdacht be-
steht, nach Kraften! Achten Sie im Zusammenhang mit dem
Vorstellungsgesprach auf diese Indizien fiir eine Scheinbe-
werbung:

1. Der Bewerber versucht unter zahlreichen Vorwanden
(hat keine Zeit etc.), das Vorstellungsgesprach generell
zu vermeiden oder zu verzogern.

2. Kommt er zum Vorstellungsgesprach, macht er einen
wenig engagierten und interessierten Eindruck.

3. Die Entgeltforderung ist unverhaltnismaBig hoch.
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AUSWAHLVERFAHREN | LESEZEIT 3 MINUTEN

die Entscheidung

Wer bekommt die Stelle? So nehmen Sie Einfluss auf

Am Ende des Bewerbungsverfahrens trifft der Arbeitgeber schlieBlich die Entscheidung liber die
Besetzung der Stelle. Auch das darf er nicht, ohne Sie zu beteiligen. In dieser Phase des Recruitings
haben Sie damit noch einige Mdoglichkeiten, die Auswahl zu beeinflussen.

Die Wahl, mit wem er die Stelle besetzen mdchte, kann Ihr
Arbeitgeber zunéchst ohne Sie treffen. Ob Sie bei der end-
gultigen Entscheidung beteiligt sind, hangt dann aber davon
ab, ob lhr Arbeitgeber seine Quote im Hinblick auf seine Be-
schaftigungspflicht bereits erfillt.

Wenn der Arbeitgeber die Quote nicht erfiillt

Wenn lhr Arbeitgeber seine Quote nicht erfiillt, Sie aber
mit seiner Entscheidung einverstanden sind, kann der be-
treffende Bewerber ohne Weiteres eingestellt werden. Sind
Sie oder der Betriebsrat allerdings nicht einverstanden, folgt
ein Verfahren. Achten Sie darauf, dass lhr Arbeitgeber alle
Schritte korrekt einhalt, denn hier haben Sie nochmals die
Mdglichkeit, Einfluss zu nehmen:

1. Schritt: Erérterung

Der Arbeitgeber muss seine Personalentscheidung mit Ihnen
und der Arbeitnehmervertretung erortern. Das Gesetz spricht
in § 164 Abs. 1 S. 7 SGB IX ausdriicklich von ,erortern”. Er-
ortern bedeutet: Es werden Argumente ausgetauscht. Mit
einem reinen , Informieren” ist es hier also nicht getan.

2. Schritt: Anhdrung

Im Rahmen dieser Erdrterung ist bzw. sind auch die/der ab-
gelehnte/n schwerbehinderte/n Mensch/en anzuhéren.

3. Schritt: Weitere Entscheidung

Nun ist es wieder am Arbeitgeber, zu entscheiden.

4. Schritt: Benachrichtigung

Der Arbeitgeber muss alle Beteiligten, also Sie, die Arbeit-
nehmervertretung und den Bewerber, unter Darlegung sei-
ner Griinde benachrichtigen. In welcher Form er dies tut,
bleibt ihm (berlassen (Bundesarbeitsgericht, BAG, Urteil
vom 18.11.2008, Az. 9 AZR 643/07).

1 WICHTIG
GroBe Bedeutung der Benachrichtigung

Die Benachrichtigung auch gegeniiber dem schwerbehin-
derten, nicht beriicksichtigten Bewerber hat fiir diesen
erhebliche Bedeutung. Macht er Schadenersatz- und Ent-
schadigungsanspriiche wegen Diskriminierung bei der
Einstellung bzw. beim beruflichen Aufstieg gemaB § 15
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes geltend,
flieBt diese Begriindung mit ein. Der Arbeitgeber kann
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sich im Prozess dann normalerweise nur noch auf die mit-
geteilten Tatsachen stiitzen. Ein Nachschieben von Griin-

den kommt grundsatzlich also nicht in Betracht.

Wenn der Arbeitgeber die Quote erfiillt

Hat Ihr Unternehmen im Hinblick auf schwerbehinderte oder
gleichgestellte Menschen seine Beschaftigungsquote erfiillt,
werden Sie bei der Bewerberauswahl nicht beteiligt. Das gilt
unabhangig davon, ob Sie mit der Entscheidung einverstan-
den sind oder nicht und ob der Arbeitgeber einen behinder-
ten oder nicht behinderten Mitarbeiter ausgewahlt hat.

Die Einstellung kann blockiert werden

Erflllt Ihr Arbeitgeber seine Beschaftigungsquote nicht und
sind Sie mit seiner Personalauswahl nicht einverstanden, ge-
ben Sie im Erorterungsverfahren Ihre Stellungnahme ab. Wei-
tere MaBnahmen, um ggf. Ihren Wunschkandidaten durchzu-
setzen, konnen Sie zunachst nicht ergreifen. Sie haben weder
ein direktes Mitbestimmungsrecht noch eine unmittelbare
Blockademaglichkeit. Dem Betriebs- bzw. Personalrat stehen
diese Instrumente aber durchaus zu. Arbeiten Sie gut mit der
Arbeitnehmervertretung lhres Unternehmens zusammen und
diese sieht die Personalentscheidung des Arbeitgebers ebenso
kritisch wie Sie, kann die Einstellung blockiert werden (§ 80
Abs. 1 Nr. 4 Betriebsverfassungsgesetz oder § 62 Bundesper-
sonalvertretungsgesetz fir den Personalrat).

Mogliche Griinde fiir eine Verweigerung

Betriebs- oder Personalrate konnen die Zustimmung zu
einer Einstellung insbesondere verweigern, wenn sie bei-
spielsweise gegen ein Gesetz oder gegen eine gerichtliche
Entscheidung oder eine behdrdliche Anordnung verstoBen
wiirde. Im Zusammenhang mit dem Einstellungsverfahren
und Ihrer Beteiligung ergibt deshalb ein Zustimmungsver-
weigerungsrecht aus den folgenden Griinden:

1. Der Arbeitgeber ist seiner Priifpflicht nicht nachgekom-
men. Die Einstellung eines Nichtbehinderten verstoBt
gegen ein Gesetz, wenn der Arbeitgeber nicht zuvor
gepriift hat (§ 164 SGB 1X), ob der Arbeitsplatz mit
einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden
kann (BAG, Beschluss vom 23.6.2010, Az. 7 ABR 3/09).

2. Die SBV wurde nicht richtig oder gar nicht gehort.

3. Die Arbeitsagentur wurde nicht rechtzeitig benachrichtigt.

Autorin/Autor: bs



EINSTELLUNGSVERFAHREN | LESEZEIT 6 MINUTEN

Schritt fur Schritt: So muss lhr Arbeitgeber Sie im
gesamten Verfahren beteiligen

Haben Sie eine Unternehmensleitung, die bei der einen oder anderen Station einer Einstellung gerne
~vergisst”, die Schwerbehindertenvertretung ordnungsgemaB zu beteiligen? Dann sollten zumindest
Sie den Uberblick behalten und Ihren Arbeitgeber ggf. auf die fehlende Beteiligung hinweisen. Dabei

hilft Ihnen die folgende Darstellung der wichtigsten Schritte wahrend des Recruiting-Verfahrens.

Die wichtigsten Stationen bei der Einstellung

Schwerbehinderter im Uberblick

Station des
Einstellungs-
verfahrens

Vor der
Ausschreibung

Im Bewerbungs-
verfahren

Bei den Vorstel-
lungsgesprachen

Bei der Auswahl

So sind Sie zu
beteiligen

Sie sind beteiligt an der Prii-
fung, ob die frei werdende Stelle
mit einem Schwerbehinderten
besetzt werden kann. Es handelt
sich um eine Einzelfallpriifung,
die fiir jeden Arbeitsplatz ge-
sondert aufzustellen ist.

Sichten der Anteile der Be-
werbungsunterlagen, die Sie
fiir Ihre Beurteilung benétigen;
Stellungnahme

Sie dirfen an allen Vorstel-
lungsgesprachen teilnehmen,
wenn sich auch mindestens ein
schwerbehinderter oder gleich-
gestellter Mensch beworben
hat.

Der Arbeitgeber teilt Ihnen
seine Entscheidung tber die
Einstellung mit. Wenn er seine
Beschaftigungspflicht nicht er-
fullt und sie nicht einverstanden
sind, haben Sie das Recht, die
Angelegenheit mit dem Arbeit-
geber zu erdrtern. An dieser
Erorterung nimmt auch der be-
troffene Schwerbehinderte teil.

www.adiuva.de

Sie bekommen
vom Arbeitgeber

Das Anforderungsprofil, die
zu erwartende Arbeits-
belastung, das heiBt eine
Arbeitsplatzbeschreibung,
und die Gefahrdungsbe-
urteilung.

Alle Bewerbungsunterlagen
der Schwerbehinderten

und nicht Behinderten (die
Anteile, die Sie fiir die von
Ihnen erforderliche Beurtei-
lung bendtigen) mit der
Bitte um Stellungnahme

Der Arbeitgeber informiert
Sie Uiber die Terminierung,
die eingeladenen Bewerber
etc.

Die Entscheidung tber

die Auswahl, nach der
Erdrterung unmittelbare
Information dber die letzt-
endliche Entscheidung und
Mitteilung der Griinde

So ist der Betriebs-
oder Personalrat
zu beteiligen

Der Betriebs- oder Personalrat
istim Rahmen der Priifung, ob
eine Stelle mit einem schwer-
behinderten Menschen besetzt
werden kann, vom Arbeitgeber
ebenfalls zu unterrichten und
anzuhoren.

Auch hier ist der Betriebs- oder
Personalrat/Personalrat wie Sie
zu unterrichten und anzuhéren.

Der Betriebs- oder Personalrat
hat keinen Anspruch auf Teil-
nahme, aber auf umfassende
Information (auch tiber den
Inhalt der Gesprache). Der
Betriebs- oder Personalrat hat
im Gegensatz zur Schwer-
behindertenvertretung ein
Mitbestimmungsrecht bei
Einstellungen und kann die Zu-
stimmung ggf. verweigern.

Ist der Betriebs- bzw. Personal-
rat mit der Wahl des Arbeitge-
bers nicht einverstanden und
der Arbeitgeber erfiillt seine
Be-schaftigungspflicht nicht,
hat der Arbeitgeber seine Ent-
scheidung der Arbeitnehmer-
vertretung ebenso zu erdrtern.
Seine Entscheidung, inklusive
Griinde, muss der Arbeitgeber
unverziiglich mitzuteilen

AuBerdem muss
lhr Arbeitgeber
beachten

Auch die Arbeitsagentur muss
Ihr Arbeitgeber informieren
(Anforderungsprofil, Arbeits-
platzbeschreibung und Gefahr-
dungsbeurteilung). Sie schickt
Vermittlungsvorschlage an den
Arbeitgeber.

Die Unterrichtungspflicht des
Arbeitgebers Ihnen gegeniiber
gilt nicht bei geringfiigigen und
kurzfristigen Beschaftigungen.
Darunter fallen alle Stellen, die
fir maximal 8 Wochen besetzt
werden sollen oder mit einer
Wochenstundenzahl von unter
18. Der betreffende Mitarbeiter
kann Sie von der Sichtung seiner
Unterlagen ausschlieBen.

Der betreffende Mitarbeiter
kann Sie von der Teilnahme an
seinem Vorstellungsgesprach
ausschlieBen.

Forderungen fiir infrage kom-
mende Bewerber priifen und in
die Waagschale werfen.
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Die wichtigsten Stationen bei der Einstellung Schwerbehinderter im Überblick



		Station des Einstellungsverfahrens

		So sind Sie zu beteiligen

		Sie bekommen vom Arbeitgeber

		So ist der Betriebs- oder Personalrat zu beteiligen

		Außerdem muss Ihr Arbeitgeber beachten



		Vor der Ausschreibung

		Sie sind beteiligt an der Prüfung, ob die frei werdende Stelle mit einem Schwerbehinderten besetzt werden kann. Es handelt sich um eine Einzelfallprüfung, die für jeden Arbeitsplatz gesondert aufzustellen ist.

		Anforderungsprofil, die zu erwartende Arbeitsbelastung, das heißt eine Arbeitsplatzbeschreibung, und die Gefährdungsbeurteilung

		Der BR / PR ist im Rahmen der Prüfung, ob eine Stelle mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden kann, vom AG ebenfalls zu unterrichten und anzuhören

		Auch die Arbeitsagentur muss Ihr Arbeitgeber informieren (Anforderungsprofil, Arbeitsplatzbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung). Sie schickt Vermittlungsvorschläge an den Arbeitgeber. 



		Im Bewerbungsverfahren

		Sichten der Anteile der Bewerbungsunterlagen, die Sie für Ihre Beurteilung benötigen, Stellungnahme

		Alle Bewerbungsunterlagen der Schwerbehinderten und nicht Behinderten (die Anteile, die Sie für die von Ihnen erforderlicher Beurteilung benötigen) mit der  Bitte um Stellungnahme. 

		Auch hier ist der Betriebs- oder Personalrat/Personalrat wie Sie zu unterrichten und anzuhören. 

		Die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers Ihnen gegenüber gilt nicht bei geringfügigen und kurzfristigen Beschäftigungen. Darunter fallen alle Stellen, die für maximal 8 Wochen besetzt werden sollen oder mit einer Wochenstundenzahl von unter 18. Der betreffende Mitarbeiter kann Sie von der Sichtung seiner Unterlagen ausschließen.



		Bei den Vorstellungsgesprächen

		Sie dürfen an allen Vorstellungsgesprächen teilnehmen, wenn sich auch mindestens ein schwerbehinderter oder gleichgestellter Mensch beworben hat. 

		Der Arbeitgeber informiert Sie über die Terminierung, die eingeladenen Bewerber etc.

		Der Betriebs- oder Personalrat hat keinen Anspruch auf Teilnahme aber auf umfassende Information (auch über den Inhalt der Gespräche. Der Betriebs- oder Personalrat hat im Gegensatz zur Schwerbehindertenvertretung ein Mitbestimmungsrecht bei Einstellungen und kann gegebenenfalls die Zustimmung verweigern. 

		Der betreffende Mitarbeiter kann Sie von der Teilnahme an seinem Vorstellungsgespräch ausschließen. 



		Bei der Auswahl

		Der Arbeitgeber teilt Ihnen seine Entscheidung über die Einstellung mit. Wenn er seine Beschäftigungspflicht nicht erfüllt und sie nicht einverstanden sind, haben Sie das Recht, 

Angelegenheit mit dem Arbeitgeber zu erörtern. An dieser Erörterung nimmt auch der betroffene Schwerbehinderte teil. 

		Die Entscheidung über die Auswahl, nach der Erörterung unmittelbare Information über die letztendliche Entscheidung und Mitteilung der Gründe

		Ist der Betriebs- bzw. Personalrat mit der Wahl des Arbeitgebers nicht einverstanden und erfüllt der Arbeitgeber seine Be-schäftigungspflicht nicht, hat der Arbeitgeber seine Entscheidung der Arbeitnehmervertretung ebenso zu erörtern Seine Entscheidung muss der AG inklusive Gründe unverzüglich mitzuteilen

		Förderungen für in Frage kommende Bewerber prüfen und in die Waagschale werfen. 
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ABSCHLUSS | LESEZEIT 2 MINUTEN

Absagen

Achten Sie darauf, dass die Unternehmensleitung
abgelehnte Bewerber korrekt anschreibt

Ist die Auswahl getroffen, sagt Ihr Unternehmen allen anderen Bewerbern ab. Nur wenn die Un-
ternehmensleitung bei der Absage schwerbehinderter Bewerber richtig vorgeht, kann das Bewer-
bungsverfahren ohne unangenehme Folgen abgeschlossen werden. Hilfreich ist es deshalb, wenn
Sie als Fachfrau oder Fachmann Unterstiitzung leisten.

Wie lhr Arbeitgeber richtig absagt, hdangt zunéachst
davon ab, ob er die Beschaftigungsquote erfiillt oder
nicht

1. Arbeiten in lhrem Betrieb bereits so viele Schwerbehin-
derte, dass die gesetzliche Vorgabe erfiillt ist, darf das
Absageschreiben auch an schwerbehinderte Bewerber
kurz und allgemein ausfallen. lhr Arbeitgeber sollte
allerdings jegliche Hinweise auf mangelnde Eignung
vermeiden.

2. Ist die vorgegebene Schwerbehindertenquote noch
nicht erreicht, geniigt eine kurze allgemeine Absage
nicht. Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, allen schwer-
behinderten Bewerbern in der Absage die fiir die
Entscheidung maBgeblichen Griinde darzulegen (§
164 Abs. 1 S 9 SGB IX). Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang, dass sich der Arbeitgeber auf die fachliche
Eignung beschrankt.

Unser Service fiir Sie:

Darauf sollte Ihr Arbeitgeber generell achten

Bemiiht man sich im Unternehmen, besonders freundlich
und personlich abzusagen, kann genau das zur Diskriminie-
rungs-Falle werden. Sogar die hofliche Formulierung , Wir
haben uns trotz lhrer Qualifikation fiir einen anderen Be-
werber entschieden” kann eine AGG-Klage nach sich zie-
hen, weil ein Bewerber herauslesen konnte, dass die Qua-
lifikation als sachlicher Grund gerade keine Rolle gespielt
hat. Die Absage sollte moglichst neutral und vorsichtig aus-
gedriickt sowie kurz gefasst sein. Machen Sie den Arbeitge-
ber darauf aufmerksam, dass es gerade bei der Absage von
schwerbehinderten Bewerbern wichtig ist, Beweise fiir ein
korrektes Vorgehen zu sammeln. lhr Arbeitgeber soll des-
halb das Datum des Absageschreibens dokumentieren. Die
Bewerbungsunterlagen sollen — in Kopie oder nach Abspra-
che mit dem Bewerber im Original — zumindest fiir den Zeit-
raum von zwei Monaten ab der Absage aufbewahrt werden.

Expertensprechstunde: Schreiben Sie uns!
Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-sbv.de — Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich: Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download
Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie

hier herunterladen: www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch.
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Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderaus-
gabe zu einem wichtigen
und interessanten Thema!
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